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Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Territorialkonflikt im Südchi-
nesischen Meer1. Es ist der Konflikt, von dem gegenwärtig vermutlich eine der
größten Bedrohungen für den Frieden in der Region und zwischen denWeltmächten
ausgeht. China2, Vietnam, die Philippinen, Malaysia, Brunei und Indonesien streiten
sich in diesem Gebiet um die Hoheit über Wasserflächen und Koralleninseln. China
beansprucht ein Seegebiet mit einer Größe von 1,94 Mio. km2 für sich. Dies ent-
spricht etwa 70% der gesamten Meeresfläche des südchinesischen Meeres.3 Der
Anspruch Chinas kollidiert mit den Positionen nahezu aller anderen Anrainer. Diese
streiten sich jedoch auch untereinander. Große Teile des chinesischenMeereswerden
von zwei oder mehr Staaten beansprucht.

Die Volksrepublik China definiert ihren Gebietsanspruch durch eine Linie aus
neun Strichen bzw. Punkten, die auf jeder offiziellen chinesischen Karte verzeichnet
sind.4 Die Meeresfläche und alle Inseln innerhalb dieses Gebietes (im Folgenden
„9’Seegebiet“) sollen chinesisches Territorium sein.5

China erhebt damit Anspruch auf die gesamte Inselgruppe der Spratly-Inseln, die
von Vietnam ebenfalls zur Gänze und von Brunei, Malaysia und den Philippinen
jeweils teilweise beansprucht werden.6 Die Zugehörigkeit der Paracel-Inseln ist
zwischen China undVietnam umstritten. Allein auf die etwa 200 km südwestlich von
Hong Kong gelegenen Pratas-Inseln erhebt nur China Anspruch.7

1 So auch die chinesische Terminologie, die es als „ “ oder „ “ bezeichnet.
2 Wobei Festlandchina und Taiwan deckungsgleiche Gebietsansprüche formulieren, was

daraus folgt, dass sich die Regierungen in Peking und Taipei auf eine Karte berufen, die bereits
vor 1949 publiziert wurde. Zudem werden die Positionen von Peking und Taipei zu Gebiets-
ansprüchen im Südchinesischen Meer von der grundsätzlichen Frage nach der Verbundenheit
und Autonomie dieser Akteure überlagert; siehe Teil 1, C.

3 Talmon/Jia u.a., Arbitration 2014, 208; Yee, Chinese JIL 2014, 678.
4 Zur Entstehung dieser 9-Punkte-Linie ( ), siehe S. 34 f. sowie Karte 1.
5 Paul, Große Sandmauer 2016, 8; in chinesischen Karten der 50er Jahre auch mit elf

Strichen, so Kreuzer, Zwei Regierungswechsel 2016, 1 (Fn. 1); Scott, Chin Info 2016, 302.
6 Paul, Große Sandmauer 2016, 13.
7 Gleichwohl ist die Zugehörigkeit der Pratas-Insel, der einzigen nennenswerten Erhebung

in diesem Atoll zwischen Peking und Taipei, ungeklärt.



I. Fragestellung

Die vorliegende Arbeit soll eine grundlegende völkerrechtliche Betrachtung
dieses Territorialstreits liefern und die zentralen Streitfragen aufzeigen. Ein be-
sonderes Anliegen ist es dabei, auch die chinesische Perspektive auf denKonflikt mit
einzubeziehen, freilich jedoch ohne dabei für den chinesischen Standpunkt Partei zu
ergreifen oder sich auf die Argumente dieser Seite zu beschränken. So soll insbe-
sondere die Frage beantwortet werden:

Sind die chinesischen Territorialansprüche im Südchinesischen Meer berechtigt?

Oder anders ausgedrückt: Wem stehen Wasser und Inseln des Südchinesischen
Meeres zu?

II. Aufbau

DieArbeit ist in zwei Abschnitte gegliedert, einen Einführungs- (Teil 1) und einen
Hauptteil (Teil 2).

Im Teil 1 werden Methodik und Forschungsstand vorgestellt. Im Anschluss wird
der Forschungsstand dargestellt. Hierzu gehört auch die Entscheidung in einem
Schiedsverfahren zwischen China und den Philippinen über den Streit im Südchi-
nesischen Meer unter dem Dach des Ständigen Schiedshofes in Den Haag (PCA).

Im Teil 2 soll die Fragestellung unter Rückgriff auf die vorgestellten methodi-
schen Werkzeuge beantwortet werden. Dabei wird eingangs untersucht, welche
Rechtsquellen maßgeblich sind und welche Voraussetzungen nach diesen erfüllt sein
müssen, um die Fragestellung inhaltlich beantworten zu können. Im Anschluss wird
erst die Möglichkeit untersucht, Meeresflächen des Südchinesischen Meeres als
solche einem Staat zuzuordnen. Dann soll der Frage nachgegangen werden, ob eine
Zuordnung von Teilen des Meeres mittelbar über Hoheitsrechte an Inseln erfolgen
kann.

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.

Einleitung12
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1. Teil

Grundlagen

A. Ansatz der Arbeit

I. Darstellung

Der Aufbau dieser Arbeit folgt weitgehend der Darstellungsweise eines Gut-
achtens. Dies ist am Ehesten geeignet, die Fragestellung umfassend zu beantworten
und dabei die unterschiedlichen Positionen zu einzelnen Streitfragen des See-
völkerrechts in ihrem jeweiligen Zusammenhang darzustellen. Zudem können so
Meinungen der chinesischen Regierung und führender chinesischer Rechtswissen-
schaftler denen internationaler Gerichte gegenübergestellt werden. Nicht zuletzt
ermöglicht ein solcher Aufbau auch eine auf die konkreten Rechtsfragen konzen-
trierte Darstellung dieses komplexen Konfliktes.

II. Einschränkungen

Die vorliegende Arbeit kann keine umfassende Darstellung des Konflikts im
Südchinesischen Meer liefern. Auf die Geschichte der Auseinandersetzung, die
Motive der beteiligten Staaten und ihr Verhältnis zueinander soll und kann nur in
verknappter Form eingegangen werden. Zwar wird der Konflikt erst aus einer
historischen Perspektive und unter Einbeziehung verschiedenster innen- und
außenpolitischer Bestrebungen der Beteiligten wirklich verständlich, die politik-
wissenschaftliche Interessenlage wird und wurde jedoch gerade auch von Seite der
deutschen Forschung bereits verhältnismäßig umfangreich untersucht.8 Auf die In-
teressenlage wird daher im Folgenden nur dort eingegangen, wo dies für das Ge-
samtverständnis erforderlich ist.9

Diese Abhandlung greift für die relevanten Tatsachen auf die verfügbaren
schriftlichen Quellen, Darstellungen, Gutachten, Karten und Berichte zurück, die
insbesondere in Deutsch, Chinesisch oder Englisch verfügbar sind. Es wurden keine

8 Siehe hierzu 1. Teil B.I. (S. 15 ff.).
9 Für eine umfassende Darstellung der Anfänge des Konflikts siehe Samuels, Contest 1982;

zur chinesischen Perspektive Li, Streit im Südchinesischen Meer 2003; zur vietnamesischen
Sicht Nguyen, Konflikt 2015.




